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Fachbereich: Büro des Landrats 

Bearbeiter/in: Michael Münch 

Datum: 05.12.2018 

Az.: 61-3-A-735-03/18 

 
 

Bebauungsplan Nr. H 55 und 69. Flächennutzungsplanänderung "Bereich 
Neanderhöhe" der Stadt Erkrath; 
Beteiligung gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch 

 
Ergebnis der Beratungen aus der Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Landschafts- 
und Naturschutz vom 03.12.2018: 
 
Der Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz hat in seiner Sitzung vom 
03.12.2018 über die Vorlage beraten.  
 
Die SPD-Fraktion hat mit Blick auf das Votum des Beirates bei der unteren Naturschutzbehör-
de deutlich gemacht, dass sie den Beschlussvorschlag nur insoweit mitträgt, wie die 300 m 
Pufferzone zum nahegelegenen FFH-Gebiet von Bebauung freigehalten wird und beantragte 
die entsprechende Ergänzung des Beschlussvorschlages. 
 
Nach ausführlicher Diskussion wurde mit 9 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen folgende Be-
schlussempfehlung an den Kreisausschuss abgegeben: 
 
Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. H 55 und der 69. Flächennutzungsplanände-
rung „Neanderhöhe“ der Stadt Erkrath tritt die widersprechende Darstellung des Landschafts-
planes gemäß Punkt 5 dieser Vorlage außer Kraft. (Beschlussvorschlag der Verwaltung) 
Dies jedoch nur, insoweit die 300-Meter-Pufferzone zum nahe gelegenen FFH-Gebiet von 
Bebauung freigehalten wird. (Zusatz der SPD-Fraktion) 
 
Weitergehende Erläuterungen: 
 
Die Ergänzung des ursprünglichen Beschlussvorschlages der Verwaltung durch den Antrag 
der SPD-Fraktion führt zu einem Widerspruch. Wie unter Ziffer 5 dieser Vorlage dargestellt, 
unterliegt nur ein kleiner Bereich am Rande des Bebauungsplangebiets der Beschlussfassung 
des Kreisausschusses. Der weitaus überwiegende Teil (mit dem Entwicklungsziel „temporäre 
Erhaltung“) tritt automatisch mit der Rechtskraft des Bebauungsplans außer Kraft. Lediglich 
das unter Ziffer 5 dieser Vorlage dargestellte, rotumrandete Gebiet liegt im Geltungsbereich 
des Landschaftsplans (kein Landschaftsschutzgebiet). Dieser Bereich liegt jedoch vollständig 
in der 300 m Pufferzone zum FFH-Gebiet, so dass dem Kreisausschuss über den Antrag der 
SPD-Fraktion faktisch vorgeschlagen wurde, die widersprechenden Darstellungen des Land-
schaftsplans nicht außer Kraft zu setzen.  
 
Der Bebauungsplan ist aus dem Regionalplan entwickelt und durch die dortigen Festsetzun-
gen gedeckt, da der Bebauungsplan im regionalplanerisch ausgewiesenen Siedlungsbereich 
liegt. Als Rahmenplan ist der Regionalplan für den Landschaftsplan ebenfalls bindend.  
 
Die 300 m Pufferzone ist nicht als Ausschlusskriterium für Bauleitplanung durch die Städte zu 
verstehen, sondern führt lediglich dazu, dass bei geplanten Vorhaben eine FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung durchzuführen ist. Wie unter Ziffer 8 der Vorlage dargestellt, 
wurde diese Untersuchung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass keine erheblichen Beein-
trächtigungen zu befürchten sind.  
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1. Anlass und Örtlichkeit des Vorhabens: 
 

Die Planbegründung führt hierzu unter Punkt 2.3 folgendes aus: 

 

 
Die genaue Lage ist aus den Anlagen zu ersehen.  
 
2. Dimensionierung des Vorhabens: 
 

Das Plangebiet des BP Nr. H 55 hat eine Größe von 79.675 qm. Die städtebaulichen Kenn-
werte lauten gemäß Planbegründung wie folgt: 

 
 
3. Beschreibung des derzeitigen Zustandes: 
 

Die Planbegründung zum BP Nr. H 55 führt unter Punkt 4.2.1 hierzu folgendes aus: 
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4. Verhältnis des Vorhabens zum Regionalplan: 
 

Die Planbegründung zum BP Nr. H 55 führt hierzu folgendes aus: 

 
 

Auszug aus dem Regionalplan: 

 
 

5. Verhältnis des Vorhabens zum Landschaftsplan:  
 

Die widersprechende Darstellung des Landschaftsplanes, also das Entwicklungsziel A 1.2-14 
„Anreicherung“ (gelbe Flächen) muss für den Bereich entfallen, auf dem der Bebauungsplan 
eine bauliche Darstellung (GE- Gebiet im westlichen Teil des Bebauungsplanes, siehe Anlage 
3) festsetzt. Diese Fläche wird derzeit als Lagerplatz genutzt.  
Die überwiegenden Flächenanteile des Bebauungsplanes werden im Landschaftsplan mit 
dem Entwicklungsziel 1.6.7 „temporäre Erhaltung“ dargestellt (blaue Flächen). Sie bedürfen 
nicht mehr der Herausnahme aus dem Landschaftsplan, da sie der vorgesehenen Entwick-
lung der Bauleitplanung nicht widersprechen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Landschaftsplan gemäß § 7 Absatz 2 Landesna-
turschutzgesetz unbeschadet der baurechtlichen Festsetzungen auch auf Flächen eines Be-
bauungsplanes erstrecken kann (sogenannte Doppeldeckung). Seitens der unteren Natur-
schutzbehörde wird empfohlen, in diesem Fall den mit dem Entwicklungsziel 1.2-14 (siehe 
Anlage 1, Auszug aus dem LP, gelbe Fläche im rot umstrichelten Bereich und Darstellung 
unten) aus dem Geltungsbereich des Landschaftsplanes zu entlassen.  
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vergrößerter Auszug aus dem Landschaftsplan: 

 
Gelbe Fläche, rot umstrichelt: Entlassung aus dem Landschaftsplan 

 
 
Weitere Hinweise:  
6. Verhältnis des Vorhabens zur Eingriffsregelung: 
 

Das Vorhaben bedingt Eingriffe in Natur und Landschaft. Es wurde ein „Landschaftspflegeri-
scher Fachbeitrag“ (LBP) mit einer Eingriffsbilanzierung erarbeitet, der mit der unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt wurde. Der LBP kommt dabei zu folgendem dem Ergebnis:  

 
Die UNB beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der Stadt Erkrath die entsprechenden externen 
Flächen und deren Nutzung und Pflege kurzfristig festzusetzen. Hierbei sollte aus UNB- Sicht 
ein besonderer Schwerpunkt auf die Anlage von Offenlandbiotopen mit insektenfreundlicher 
Ausstattung und Pflege gelegt werden.  
 
7. Verhältnis des Vorhabens zum Artenschutz: 
 

Die durchgeführte Artenschutzprüfung der Stufen I und II kommt abschließend unter Punkt 7 
zu folgendem Ergebnis: 
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Da keine Vorkommen europäisch geschützter, planungsrelevanter Arten im Plangebiet be-
kannt sind und keine negativen Auswirkungen auf die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten die-
ser Arten zu erwarten sind, ist das Vorhaben aus Sicht der UNB zulässig.  
 
Bezüglich der geplanten Werbeanlagen und Beleuchtungseinrichtungen führt die Planbegrün-
dung zum BP Nr. H 55 unter Punkt 8.2.1.1 noch folgendes aus: 

 
Diese Maßnahmen werden von der UNB unterstützt.  
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8. Verhältnis der Planung zum FFH- Gebiet: 
 

Die durchgeführte FFH- Verträglichkeitsuntersuchung kommt abschließend zu folgendem Er-
gebnis: 

 
Die UNB stimmt mit diesem Ergebnis überein. Hinweis: Inzwischen ist die Einleitung des 
Schmutz- und Regenwassers in die bestehende Mischwasserkanalisation zwischen der Stadt 
Erkrath und der unteren und höheren Wasserbehörde abgestimmt worden.  
 
9. Beurteilung der geplanten Maßnahme: 
 

Die geplante Gewerbebebauung ist aktuell deutlich geringer dimensioniert, als sie noch in der 
Vergangenheit vorgesehen war. Auch ist ein deutliches „Wegrücken“ der Bebauung vom nörd-
lich gelegenen FFH- Gebiet erfolgt. Das Gewerbegebiet wird aus dem Regionalplan, der auch 
als Landschaftsrahmenplan fungiert, entwickelt. Aus Gutachtersicht wurden weder arten-
schutzfachliche Bedenken noch Bedenken bezüglich des FFH- Gebietes vorgebracht.  
Die untere Naturschutzbehörde beabsichtigt daher, unter Beachtung aller im LBP dargestell-
ten Schutz-, Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen sowie der noch abschließend 
durchzuführenden Festsetzung der externen Flächen keine Bedenken gegen die Bauleitpla-
nung zu erheben.  
 
 

10. Beteiligung des Beirates:  
 

Der Naturschutzbeirat hat am 14.11.2018 folgenden Beschluss gefasst: 
„Der Beirat äußert Bedenken gegen die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen 
mindestens soweit die 300 Meter Schutzzone zur FFH/ Natura 200 Grenze unterschritten wird 
und regt an, die Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan Nr. H 55 entspre-
chend anzupassen.“ 
 
5 Ja- Stimmen 
2 Nein- Stimmen 
3 Enthaltungen 
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Anlagen:  
 

1. Übersichtsplan und Auszug aus dem Landschaftsplan 
2. 69. Flächennutzungsplanänderung 
3. Bebauungsplan Nr. H 55 und Luftbild 
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